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Die Nachfolge regeln, die Gesellschaft gestalten

Interview mit Michael Otto

Fallstudien aus der Praxis
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Familienunternehmen 
& Stiftung (3. Jg.)
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Meyer: Von einem Niedergang zu sprechen, 
ist meines Erachtens nicht zutreffend. Es 
ist jedoch richtig, dass ein Dogmenwech-
sel stattfand. Während vieler Jahre wurde 
die Stiftung nur im Kontext des Liechten-
steinischen Zivilrechts betrachtet; Aspekte 
anderer Jurisdiktionen wurden völlig aus-
geklammert. Mit diesem Ansatz konnten 
über eine lange Zeit zahlreiche Stiftungen 
errichtet und unterhalten werden, die die 
Bedürfnisse von vielen Familien abdecken 
konnten. Um heutzutage als Vermögens-
berater den Ansprüchen und Bedürfnis-
sen der Kunden und den geänderten 
Gegeben hei ten gerecht zu werden, müs-
sen bei der Gründung einer Stiftung 
grenz über schreitende privatrechtliche 
und steuerliche Aspekte berücksichtigt 
werden. Die Stiftung ist heute internatio-
nal wettbewerbsfähig und kann von Perso-
nen und Unternehmen aus aller Welt als 
attraktive und nachhaltige Struktur ge-
nutzt werden.

DIE STIFTUNG: Wie hat sich der Liechten-
steinische Stiftungssektor in den vergange-
nen Jahren entwickelt?
Werner Meyer: Der englische Verleger Ro-
bert Maxwell, der Springreiter und Unter-
nehmer Paul Schockemöhle sowie Ex-Post-
chef Klaus Zumwinkel sind drei Namen, 
die in den vergangenen beiden Dekaden 
mit der Liechtensteinischen Stiftung oft-
mals in Verbindung gebracht wurden. Ihre 
Versuche, Vermögen zu verschleiern, hat-
ten deutlichen Einfl uss auf die Entwick-
lung des Stiftungsrechts. 

Als Klaus Zumwinkel am 14. Februar 
2008 verhaftet wurde, war die Revision 

des Stiftungsrechts in Liechtenstein, das 
hauptsächlich noch aus dem Jahre 1926 
stammte, bereits weit fortgeschritten. 
Trans parenz, Aufsicht oder allgemein 
„Gover nance“ waren maßgebende Ziele, 
die sich der Gesetzgeber bei dieser Re-
vision gesteckt hatte. 

Am 1. April 2009 wurde schließlich ein 
revidiertes Stiftungsrecht in Liechtenstein 
eingeführt, das den internationalen Stan-
dards entsprach. Dies konnte jedoch nicht 
verhindern, dass sich die Anzahl der Stif-
tungen in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich und markant verringerte. Waren 
es Ende 2009 noch 44.684 sogenannte 
„nicht eingetragene Stiftungen“, betrug 
diese Zahl ein Jahr später noch 37.228 und 
sank 2011 weiter.

DIE STIFTUNG: Wie ist es möglich, dass sich 
Stiftungen aufl ösen können, und wohin ist 
dann das Stiftungsvermögen gefl ossen?
Meyer: Häufi g werden Stiftungen aufgrund 
so genannter „Vermögenslosigkeit“ liqui-
diert bzw. gelöscht, weil sie dann ihren 
Stiftungszweck nicht mehr erfüllen kön-
nen. Dieser Zustand tritt ein, wenn das 
gesamte Vermö gen seinem Stiftungszweck 
entsprechend aufgebraucht worden ist. 
Dies bedeutet in der Regel, dass das Ver-
mögen und dessen Erträge an begünstigte 
Personen und/oder Institutionen ausge-
schüttet wurden. 

DIE STIFTUNG: Würden Sie demnach von 
einem Niedergang des Instituts der Stiftung 
sprechen? 

Gesetzesreformen, Doppelbesteuerungsabkommen und Trans-
parenzregeln – Liechtenstein bemüht sich redlich, das Image 
als Steueroase für Wohlhabende aus aller Welt loszuwerden. 
Welche Konsequenzen dies für die Stiftungslandschaft im 
Fürsten tum hat, erläutert Werner Meyer, Partner und Managing 
Director Trust Services bei Kaiser Partner, im Gespräch mit der 
STIFTUNG.

Mehr Transparenz 
schafft ein besseres Image
Im Gespräch mit Werner Meyer (Kaiser Partner) über 
die Entwicklung des liechtensteinischen Stiftungssektors

Werner Meyer ist Partner und Ma-

naging Director Trust Services bei 

Kaiser Partner mit Sitz in Vaduz. 

Das Unternehmen, dessen Ursprünge 

bis ins Jahr 1931 zurückgehen, be-

treut u.a. eine große Anzahl Stiftun-

gen mit substanziellen Vermögens-

werten. 

Zum 1. April 2009 führte Liechtenstein ein revi-

diertes Stiftungsrecht ein, das internationalen 

Standards entspricht. FO
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Vehikel für verantwortungsbewusstes 
Inves tieren beleuchtet werden.

Diese Anforderungen bei der Stif tungs-
gründung zu berücksichtigen und genau-
estens zu prüfen, ist für die Qua lität und 
Nachhaltigkeit der Lösung un erlässlich. 
Die daraus resultierende Rechtssicherheit 
ist ein großer Mehrwert für den Stifter.

DIE STIFTUNG: Gibt es denn auch Bemü-
hungen der Stiftungen, sich selbst zu orga-
nisieren und untereinander zu vernetzen?
Meyer: Eine eigentliche Stiftungsvereini-
gung gibt es in Liechtenstein noch nicht. 
An der Zunahme von eingetragenen Stif-
tungen, die der Stiftungsaufsicht unterste-
hen, zeichnet sich das Bedürfnis für eine 
solche Organisation aber ab. Bis dahin fi n-
det ein fachlicher Austausch im Rahmen 
der Universität Liechtenstein, an interna-
tionalen Fachtagungen oder innerhalb der 
Liechtensteinischen Treuhändervereini-
gung statt. An Veranstaltungen der Society 
of Trust and Estate Practitioners, einer 
globalen Organisation, oder an Kongressen 
wie dem bereits erwähnten LISDAR 
Congress fi ndet ein aktiver Austausch statt 
und die Liechtensteinische Stiftung posi-
tioniert sich als international attraktive 
und akzeptierte Struktur. 

DIE STIFTUNG: Herr Meyer, wir danken Ihnen 
für diese interessanten Einblicke. 

Das Interview führte Gregor Jungheim.

DIE STIFTUNG: Was hat die Gesetzesrevision 
zu dieser Entwicklung beigetragen?
Meyer: Durch die Stärkung der Auskunfts-
rechte der Begünstigten, die Schaffung ei-
ner Stiftungsaufsichtsbehörde sowie durch 
die Spezifi zierung des Stiftungszwecks 
wurde die nötige Transparenz geschaffen 
und das Image der Stiftungen positiv beein-
fl usst. Gleichzeitig demonstrierte Liechten-
stein auch seinen Willen, sich in der 
interna tionalen Staatengemeinschaft zu 
integrieren und „auf Augenhöhe“ zu koope-
rieren. Mit dem Abschluss von zahlreichen 
Tax Information Exchange Agreements 
und einer stetig wachsenden Zahl von 
Doppelbesteuerungs abkommen hat das 
Fürstentum den Weg geebnet, dass seine 
rechtlichen Strukturen in internationalen 
Zusammenhängen effi zient und für den 
Kunden gewinnbringend eingesetzt wer-
den können.

DIE STIFTUNG: Kann man heute sagen, dass 
die Stiftung in ihrer neuen Gestaltung inter-
nationale Akzeptanz erreicht hat?
Meyer: So weit sind wir leider noch nicht 
ganz. Das negative Image, das über Jahre 
entstanden ist und gerade in den vergan-
genen Jahren medienwirksam verstärkt 
wurde, konnte noch nicht vollständig kor-
rigiert werden. Liechtenstein unternimmt 
aber sowohl auf politischer als auch auf 
rechtlicher Ebene alles, um zu demonstrie-
ren, welche Rolle das Land und seine Finanz-
industrie im internationalen Geschäft mit 

Strukturierungen spielen kann und will. 
Mit der Einführung eines neuen Steuer-
gesetzes per 1. Januar 2011 wurde ein wei-
terer wichtiger Schritt unternommen, um 
sich international stark zu verankern und 
eine breite Akzeptanz zu erreichen. Auch 
wenn die Veränderungen durch äußere 
Einfl üsse gefördert wurden, darf man sagen, 
dass Liechtenstein in kurzer Zeit sehr tief-
greifende Gesetzesänderungen auf breiter 
Basis erfolgreich umgesetzt hat und diese 
heute gelebte Praxis sind.

DIE STIFTUNG: Worin zeigen sich diese Fak-
toren heute bei der Neugründung von Stif-
tungen?
Meyer: Zuerst gilt es, die entsprechenden 
zivilrechtlichen Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen. Eine Stiftung kann privat-
nützig oder gemeinnützig ausgestaltet wer-
den; in Form einer „gemischten Familien-
stiftung“ besteht auch die Möglichkeit, 
gemein nützige und privatnützige Zwecke 
zu kombinieren. 

Wichtig ist, bei der Gründung einer 
Stif tung auch zu evaluieren, wie diese im 
Wohnsitzstaat des Errichters beurteilt 
wird, und zwar sowohl zivil- als auch 
steuer rechtlich. Auch bietet sich die 
Liechtensteinische Stiftung heute für 
Lösun gen im philanthropischen Bereich 
an. Beim diesjährigen „Liechtenstein 
Congress on Sustainable Development 
and Responsible Investing“ vom 2. bis 4. 
Mai – kurz LISDAR – wird die Stiftung als 
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